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 Änderungen der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken

Umsetzung im UWG

 Änderungen der Richtlinie über Rechte 
der Verbraucher

Umsetzung im KSchG und FAGG

VerbRÄG 2026

Informationspflichten betreffend

Gewährleistungsrecht

Haltbarkeitsgarantien

Ersatzteile etc

Umsetzung der EmpCo-RL



Information über Gewährleistungsrecht für Waren
§ 4 (1) Z 12 FAGG; § 5a (1) Z 5 KSchG
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 Information durch Verkäufer über 

− das Bestehen des Gewährleistungsrechts (schon bisher)

+
 NEU     

− die wesentlichen Elemente inkl Mindestdauer von 2 Jahren
− in hervorgehobener Weise

mittels

− einer „harmonisierten  Mitteilung“ (DFVO der Kommission, Anhang II FAGG)



Harmonisierte Mitteilung 
Durchführungsverordnung (EU) 2025/1960 Anhang I

 keine Veränderung vornehmen
− weder inhaltlich 
− noch farblich, grafisch, Proportionen etc
− keine neuen Elemente (zB Firmenlogo)

 QR-Code   Portal „Your Europe“

 Verwendung der von EK bereitgestellten 
Dateien (! Darstellung links nur für Demonstrationszwecke, 

nicht zur Verwendung)

 Darstellung/Platzierung – Geschäftslokal

− schwarz/weiß oder farbig
− QR-Code bei normalem Licht scanbar
− in Ladenumgebung gut sichtbar und lesbar, 

LL: zB vor Kassentheke, an Wand im 
Geschäftslokal

− Mindestgröße A4, ggf größere Formate  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501960&qid=1780402748498


Harmonisierte Mitteilung 
(! Darstellung links nur für Demonstrationszwecke, nicht zur Verwendung)

 Darstellung/Platzierung – Webshops 

− farbig, gut sichtbar

− als allgemeiner Hinweis auf der Website 
− LL: zB in Kopfzeile Link beschriftet mit 

„Gesetzliche Gewährleistung“, Text erscheint mit 
erstem Mausklick

− Bestätigungsmail (§ 7(3)FAGG)

 Leitlinien (LL) der Kommission für Verkäufer und 
Hersteller inkl hochauflösende Vektordateien:

− Practical guidelines and High Resolution Vector files of
the EU notice and label on product guarantees -
European Commission

https://commission.europa.eu/publications/practical-guidelines-and-high-resolution-vector-files-eu-notice-and-label-product-guarantees_en
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Information über Haltbarkeitsgarantien

Vorschlag der Kommission – COM (2022) 143 final

 Art 6 (1) lit mb) 
für energiebetriebene Waren die Information, dass der Hersteller keine Informationen über das 
Bestehen einer gewerblichen Haltbarkeitsgarantie mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren 
bereitgestellt hat ………….

 Pflicht zur „Negativinformation“ wurde letztlich nicht verwirklicht…..



Information über Haltbarkeitsgarantien
§ 4 (1) Z 12a FAGG;  § 5a (1) Z 5a KSchG
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 betrifft gewerbliche Haltbarkeitsgarantien 
− von Herstellern
− ohne zusätzliche Kosten
− für gesamte Ware
− für mehr als 2 Jahre

 Information durch Verkäufer 
− dass für bestimmte Ware Haltbarkeitsgarantie gilt
− Dauer
− wenn Hersteller diese Information dem Verkäufer zur Verfügung stellt (keine Recherchen)
− Hinweis auf Bestehen gesetzlicher Gewährleistung

mittels
− einer „harmonisierten Kennzeichnung“ (DFVO der Kommission, Anhang III FAGG)

„EU-GARAN-Label“



Harmonisierte Kennzeichnung 
Durchführungsverordnung (EU) 2025/1960 Anhang II

 „sprachneutrale“ Gestaltung

 feste Elemente:

− „Garan“; ; Gewährleistungs-Symbol;
− Kalendersymbol
− QR-Code  Portal „Your Europe“
− „Herstellergarantie in Jahren“ in allen 

Amtssprachen

 „auszufüllende“ Elemente

− XX – Dauer der Garantie
− Herstellername
− Modell

(! Darstellung links nur für Demonstrationszwecke, nicht zur Verwendung)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501960&qid=1780402748498


Harmonisierte Kennzeichnung 

 Verwendung der von Kommission bereitgestellten 
Dateien (! Darstellung links nur für Demonstrationszwecke, nicht zur 
Verwendung)

 gedruckte Darstellung/Platzierung

− schwarz/weiß oder farbig

− Mindestgröße 95x100mm

− gut sichtbar und erkennbar für welche Ware

− QR-Code bei normalem Licht scanbar

− LL: Platzierung zB auf Verpackung, am Produkt, 
als Anhänger, im Regal neben Produkt; 



Harmonisierte Kennzeichnung 

(! Darstellung links nur für Demonstrationszwecke, nicht zur 
Verwendung)

 digitale Darstellung/Platzierung – Webshops 

− immer farbig

− gut erkennbar für welche Ware

− Möglichkeit für verschachtelte Darstellung 
Vollanzeige per Mausklick, Mouseover.  

− LL: auf Produktseite, zB Teil des Bildes, eigenes 
Bild in Produktgalerie, Produktbeschreibung

 nochmalige Darstellung bei Bestellübersicht - § 8 
(1) FAGG

 Bestätigungsmail (§ 7(3) FAGG)



Sonstige Informationspflichten
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 Bestehen des Gewährleistungsrechts für digitale Leistungen § 4(1) Z 12b FAGG, § 5a(1) Z 5b KSchG

 für Waren mit digitalen Elementen und digitale Leistungen § 4(1) Z 12d FAGG, § 5a(1) Z 5d KSchG :
− Mindestzeitraum, in dem Hersteller/Anbieter Softwareaktualisierungen bereitstellt,
− sofern dem Verkäufer diese Informationen vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden

 ggf Reparierbarkeitswert der Waren (§ 4(1) Z 20 FAGG, § 5a(1) Z 9 KSchG) bzw wenn kein solcher Wert

Informationen § 4(1) Z 21 FAGG, § 5a(1) Z 10 KSchG über 
− Verfügbarkeit, geschätzte Kosten, Verfahren der Bestellung von Ersatzteilen, 
− Verfügbarkeit von Reparatur- u. Wartungsanleitungen, Reparatureinschränkungen,
− sofern dem Verkäufer diese Informationen vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden

 ggf umweltfreundliche Liefermöglichkeiten (§ 4(1) Z 7 FAGG)



12

Förderung nachhaltiger Konsumentscheidungen durch 
Information ??
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